
Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche
Bestattungseinrichtung der Stadt Nabburg

(Friedhofs- und Bestattungssatzung)

Vom 26.05.2003

Aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 2 der Gemeindeordnung
erlässt die Stadt Nabburg folgende Änderungssatzung:

§ 1 Änderungsinhalt

§ 11 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
a Auf dem Stadffriedhof -alter Teil- (Fl.Nr. 405) können keine neuen Nutzungsrechte

mehr erworben werden. Abgelaufene Nutzungsrechte werden nicht mehr erneuert.
Mit Ablauf des 31.12.2003 können in diesem Friedhofsteil keine Sargbestattungen
mehr vorgenommen werden. Urnenbeisetzungen sind in begründeten Ausnahme
fällen, maximal jedoch bis zum 31.12.2018, zulässig. Fällt bei einer Beisetzung eine
Gebühr nach Abs. 2 an, wird dadurch kein längeres Belegungsrecht begründet.

b Auf dem Stadffriedhof -neuer Teil- (Fl.Nr. 1253) können keine neuen Nutzungsrechte
mehr erworben werden. Abgelaufene Nutzungsrechte können, abweichend von Abs.
1 Satz 2, nur bis zum 31.12.2018 verlängert werden. Mit Ablauf des 31.12.2018 kön
nen in diesem Friedhofsteil keine Bestattungen (weder Sarg- noch Urnenbeisetzun
gen) mehr vorgenommen werden. Fällt bei einer Beisetzung eine Gebühr nach Abs. 2
an, wird dadurch kein längeres Belegungsrecht begründet.

§ 2 Inkrafttreten
1

Diese Anderungssatzung tritt am 01.07.2003 in Kraft. Gleichzeitig treten die geänderten
Bestimmungen der Satzung vom 29.07.1993 außer Kraft.

Nabburg, 26.05.2003

Fischer
1. Bürgermeister



Stadt Nabburg
30.1-144-554

Bekanntmachungsvermerk

Die amtliche Bekanntmachung der

„Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Bestattungseinrich
tung der Stadt Nabburg (Friedhofs- und Bestattungssatzung“

erfolgte am 27.05.2003 durch Niederlegung in den Räumen der

Verwaltungsgemeinschaft Nabburg
Oberer Markt 16

Zimmer 4.4, Erdgeschoß
92507 Nabburg.

Hierauf wurde durch Anschlag an der Amtstafel der Stadt Nabburg hingewiesen. Der
Anschlag wurde
am 28.05.2003 angeheftet und
am 30.06.2003 abgenommen.

Nabburg, 16.07.2003

Fischer
1. Bürgermeister


